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Geht es ums Vererben, scheint
das Testament das Mittel der
Wahl zu sein. Doch dieses be-
vorzugt die klassische Famili-
enstruktur mit vor dem Gesetz
geschlossener Ehe oder einge-
tragener Lebenspartnerschaft.
Mittlerweile leben aber rund
drei Millionen unverheiratete
Paare in Deutschland. Für sie
gibt es eine Alternative zum
Testament: den Erbvertrag. Un-
verheiratete Paare – aber auch
andere Personen – können sich
damit gegenseitig absichern.
Experten geben Details zu die-
ser Variante des Erbrechts, die
immerbeliebterwird.

◾ Erbvertrag lässt sich
nichteinseitigändern

Grundsätzlich verfolgen Erb-
vertrag und Testament das glei-
cheZiel:EinMensch, juristisch:
der Erblasser, will seinenNach-
lass regeln. Ein Unterschied ist
aber offensichtlich – das Testa-
ment erstellt der Erblasser al-
lein, derErbvertrag ist eineVer-
einbarung zwischen ihm/ihr
undeinerodermehrerenPerso-
nen.Dashat einewichtigeKon-
sequenz: „Ein Einzeltestament
kann man jederzeit frei wider-
rufen, an einenErbvertrag blei-
ben beide Vertragspartner
grundsätzlich gebunden“, sagt
Michael Sittig, Rechtsexperte
von Stiftung Warentest. Den
Erbvertrag können die Ver-
tragspartner nur gemeinsam
ändern.Zudemisternurgültig,
wenn ein Notar ihn beurkun-
dethat,währendeinTestament
auch rechtsgültig ist, wenn es
bestimmte rechtliche Anforde-
rungen erfüllt. Es muss dem
Verfasser eindeutig zugeordnet
werden können, eine Unter-
schrift, ein Datum und den Ort
derErstellungausweisen.

◾ Auflagenper
bindenderVerfügung

Erbverträge haben die Auflage,
mindestens eine bindende Ver-
fügung zu enthalten, wie das
OberlandesgerichtHamm2020
festgestellt hat. Eine bindende
Verfügung ist zum Beispiel,
wenn ein Erblasser mit seinem
Vertragspartner vereinbart, ein
Grundstück nach dem Erbfall

nur für gemeinnützige Zwecke
zu nutzen. Eine andere binden-
deVerfügungwärees,wennder
Vertragspartner sich verpflich-
tet,denErblasserzupflegen.
„Mit einem Erbvertrag kön-

nen Sie bereits zu Ihren Lebzei-
ten verbindlich bestimmen,
wer IhrErbewerdenoderetwas
aus Ihrem Nachlass erhalten
soll“, heißt es beim Bundesjus-
tizministerium. Als Beispiel
gibt die Behörde, dass im Erb-
vertrag die geschäftliche Nach-
folge im Familienbetrieb fest-
gelegtwerdenkönne. Einande-
res Argument pro Erbvertrag
betrifft Patchworkfamilien.
„Für Patchworkfamilien oder
bei komplizierten Vermögens-
verhältnissen kann der Erbver-
trag ein geeignetes Mittel für
die Regelung des Erbes sein“,
sagt Sittig. Er schaffe Klarheit
undVerbindlichkeit.

◾ Vertragändert
gesetzlicheErbfolge

Mithilfe des Erbvertrags kann
die gesetzliche Erbfolge verän-
dert werden. Diese bevorteilt
Verwandte des Erblassers. Per-
sonen, dienicht verwandt sind,
werden nur dann berücksich-
tigt, wenn sie im Erbvertrag
oder Testament explizit er-
wähnt werden. „Dem gesetzli-
chen Erbrecht liegt der Gedan-
ke zugrunde, dass das Vermö-
gen des Erblassers in seiner Fa-
milie verbleiben soll“, sagtOtte
N. Bretzinger, Autor des „Hand-
buchs Testament“ der Verbrau-
cherzentrale. Mithilfe eines
Erbvertrags können Personen,

dienichtzumVerwandtenkreis
gehören, erblich berücksich-
tigt werden. So kann eine Frau,
die zwei Kinder hat, ihre beste
Freundin zur alleinigen Erbin
einsetzen. Damit werden die
Kinder faktisch enterbt. Besäße
sie100.000 Euro, hätten die Kin-
deraberdennochAnspruchauf
ihren Pflichtteil. Dieser beträgt
die Hälfte des gesetzlichen Erb-
teils–indiesemFall25.000Euro
pro Kind. Diesen Pflichtteil
mussdieFreundindenKindern
auszahlen, sofern diese den
Pflichtteil einfordern.

◾WiemandenPflichtteil
umgehenkann

Im Gesetz sind wenige und
schwerwiegende Ausnahme-
fälle beschrieben, bei denen
der Erblasser den Pflichtteil
entziehen kann. „Der Entzie-
hungsgrundmussaberkonkret
angegeben werden“, sagt Bret-
zinger, allgemeine Feststellun-
gen wie „wegen des Lebens-
wandels des Sohnes“ reichten
nicht aus. Wirksame Beispiele
sind schwere Straftaten, die ein
Erbberechtigter begangen hat.
„Dann mutet der Gesetzgeber
Eltern nicht auch noch zu,
ihrem abtrünnigen Kind Teile
ihres Vermögens hinterlassen
zumüssen“, sagtSittig.
Um Klarheit beim Erben zu

schaffen, können Pflichtteils-
berechtigte im Erbvertrag auf
ihren Pflichtteil verzichten.
„SiekönnenfürdenVerzichtei-
ne Abfindung oder Entschädi-
gungerhalten“,sagtBretzinger.
Er weist darauf hin, dass auch

der Pflichtteilsverzicht notari-
ellbeurkundetwerdenmuss.

◾ Vermögenerst
malauflisten

Vor dem Abschluss eines Erb-
vertrags raten die Experten zu
einer Bestandsaufnahme der
Vermögensverhältnisse in
Form eines Verzeichnisses. Im
Nachlass-Set von Stiftung Wa-
rentest, das Sittig gemeinsam
mitCo-Autorin SophieMecchia
verfasst hat, findet sich ein ent-
sprechendes Formular. Im
Handbuch der Verbraucher-
zentrale findet sich eine ähnli-
che Tabelle, die nach Ehefrau
und Ehemann differenziert.
Außerdem enthält das Hand-
bucheinenFragenkatalogrund
um die rechtlichen Rahmen-
bedingungen, die in Testament
oder Erbvertrag geregelt wer-
den sollen. Beide Bücher sind
imHandelerhältlich.

◾ OhneNotar
gehtesnicht

EinNotartermin istunumgäng-
lich, wenn ein Erbvertrag ge-
schlossen werden soll. Der No-
tar stellt sicher, dass die rechtli-
chen Voraussetzungen erfüllt
sindunddass dieVereinbarung
den Willen des Erblassers wi-
derspiegelt. Sittig gibt die
Notarkosten je nach Nachlass-
wertmit416,50beieinemNach-
lasswert von 50.000 Euro bis
4153 Euro bei einem Nachlass-
wert von einer Million an. Dar-
in sind auch die üblichen Kos-
ten für Auslagen und Mehr-
wertsteuerenthalten.

Alles für die beste Freundin
Der Erbvertrag ist eine Al-
ternative zum Testament –
besonders für unverheirate-
te Paare. Auch Personen,
die nicht in der gesetzlichen
Erbfolge stehen, können
auf diese Weise bedacht
werden.

VON MECHTHILD HENNEKE

Ein Erbvertrag regelt den Nachlass – und kann auch den Begünstigten in die Pflicht nehmen,
etwa für die Pflege. SOKOLOV, SMARTERPIX

Die Schufa hat ihre neue Boni-
tätsbewertung freigeschaltet.
VerbraucherkönnenseitDiens-
tag kostenlos einsehen, ob sie
die Auskunftei für einen ver-
lässlichen Schuldner hält. Das
ist unter anderem für Bankge-
schäfte, für einen Handy-Ver-
trag für den Autokauf oder für
das Mieten einer Wohnung
wichtig. Viele Unternehmen
klären mithilfe des Schufa-
Scores, ob sie mit einem Kun-
deneinGeschäfteingehen.
Wer wissen möchte, wie die

Schufa ihn bewertet, kann sich
die App der Auskunftei instal-
lieren oder sich auf der Inter-
netseite der Schufa anmelden.
Möchte man sofort Einblick,
benötigt man einen elektroni-

schen Personalausweis samt 6-
stelliger PIN, um sich zu identi-
fizieren. Hat man das nicht,
muss man sich die Zugangsda-
ten zum Schufa-Konto per Post
schicken lassen, was einige Ta-
ge dauert. Vorsicht: Neben der
kostenlosen Auskunft zum ei-
genen Schufa-Score gibt es
auchAbos, die tiefere Einblicke
gewähren undweitere Services
bieten, aber fünf bis zehn Euro
pro Monat kosten.Wer nur sei-
nen Score prüfen will, braucht
dieseBezahlangebotenicht.
NachvielKritikhatdieSchufa

ihren Score überarbeitet und
offengelegt. Die bisherige Boni-
tätsbewertungwareinProzent-
wert von 0 bis 100. Der neue
Score reicht jetzt von 100 bis

999 – je höher, desto besser. Er
basiert auf zwölf Kriterien und
soll widerspiegeln, wie viele
und welche Kredite ein Ver-
braucher hat, ob er diese be-

dient,oberhäufigneueKonten
eröffnet und viele Kreditkarten
beantragt oder häufig tief im
Dispo ist. Laut Schufa bleiben
acht von zehn Verbrauchern
trotz Umstellung in der glei-
chenBonitätsklasse.
Die Schufahonoriert langjäh-

rige und unproblematische Ge-
schäftsbeziehungen.Wer dage-
gen häufig Konten wechselt
und umzieht, kann abgestraft
werden. Auch junge Menschen
erhalten keine hohen Werte.
Ergibt die Prüfungdespersönli-
chenScores,dassbeiderSchufa
falsche Daten hinterlegt sind,
sollten Verbraucher Wider-
spruch bei der Schufa einlegen
und die falschen Daten korri-
gierenoder löschen lassen. höß

So prüft man seine Schufa-Bewertung

Den Score kann man per App
checken. CHRISTIN KLOSE
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RATENKREDITE
Konditionen für 5.000 Euro in % p. a. effektiv

Laufzeit in Monaten
Anbieter 36 60 Monatliche Rate2 Zinszahlungen2

PKW-KREDITE
Konditionen für 10.000 Euro in % p. a. effektiv

Laufzeit in Monaten
Anbieter 48 72 Monatliche Rate2 Zinszahlungen2

Trend beim Kreditzins: stagnierend

1bonitätsabhängig; 2bei 36 Monaten Laufzeit

1bonitätsabhängig; 2bei 48 Monaten Laufzeit

PSD Bank West 5,32 5,32 150,29 410,44
Deutsche Skatbank1 5,33 5,33 150,31 411,16
SKG Bank1 6,19 6,19 152,16 477,76
DKB Deutsche Kreditbank 6,29 6,29 152,37 485,32
PSD Bank München 6,54 6,64 152,91 504,76
Bank of Scotland1 6,59 6,59 153,02 508,72
Hypovereinsbank1 7,46 7,46 154,88 575,68
Ikano Bank1 7,99 7,99 156,02 616,72
Deutsche Bank1 8,85 8,85 157,86 682,96
Schlechtester Anbieter1 13,59 13,59 168,01 1.048,36

ADAC 5,24 5,24 230,83 1.079,84
Deutsche Skatbank1 5,33 5,33 231,22 1.098,56
Bank of Scotland1 5,94 5,94 233,86 1.225,28
DKB Deutsche Kreditbank 6,29 6,29 235,38 1.298,24
Targobank1 6,95 6,95 238,25 1.436,00
Ikano Bank1 6,99 – 238,42 1.444,16
SWK Bank1 6,99 5,89 238,42 1.444,16
Hypovereinsbank1 7,46 7,46 240,47 1.542,56
Deutsche Bank1 8,85 8,85 246,53 1.833,44
Schlechtester Anbieter1 13,59 13,59 267,34 2.832,32

Der Kirchenaustritt darf eine Caritas-Mitarbeiterin einem Urteil
des Europäischen Gerichtshofs zufolge nicht automatisch ihren
Job kosten. Entscheidend sei unter anderem, ob die Kirchenmit-
gliedschaft auchvonanderenMitarbeiternmitdengleichenAuf-
gaben verlangt werde, urteilten die Richter in Luxemburg. Kir-
chen dürften aber eine religiöse Anforderung im Beruf stellen,
wennsieangesichtsderArtderTätigkeitunddesEthosderKirche
„wesentlich, rechtmäßigundgerechtfertigt“ sei.
Hintergrundwar ein Fall aus Deutschland: Ein kirchlicher Ver-

einfürSchwangerschaftsberatunginWiesbadenhatteeinerSozi-
alpädagogin nach dem Austritt gekündigt, obwohl die Mitglied-
schaft in der katholischenKirche für die Stelle nicht erforderlich
war. Im Beratungsteam arbeiteten zu dem Zeitpunkt auch zwei
Mitglieder der evangelischenKirche.DieKirchemeinte, dass der
Austritt als bewusster Akt der Distanzierung ein schwerwiegen-
derVerstoßgegendieLoyalitätspflicht sei.
Nach Auffassung des Gerichtshofs der Europäischen Union

(EuGH) ist nicht ersichtlich, dass die Kirchenmitgliedschaft für
die Tätigkeit einer Schwangerschaftsberaterin „wesentlich“ ist.
In einer solchen Situation scheine der Austritt an sich das Ethos
oder das Selbstbestimmungsrecht des Vereins nicht infrage zu
stellen,heißt es inderMitteilungzumUrteil.Dafür spreche, dass
der katholischeVerein die Stellen auchmitMitarbeiterinnen be-
setze, die nicht der katholischen Kirche angehören. Letztlich
müsse aber das Bundesarbeitsgericht den konkreten Fall ent-
scheiden.
Bei der anstehenden Entscheidung vor dem Bundesarbeitsge-

richt könne die Caritas-Mitarbeiterin optimistisch sein, schätzt
der Direktor des Hugo Sinzheimer Instituts für Arbeitsrecht bei
der Hans-Böckler-Stiftung, Ernesto Klengel, ein. Für diese Kon-
stellationhabemanKlarheitgewonnen.

RECHT

Kirchenaustritt: Keine Kündigung

Monatskarten in deutschen Großstädten können preislich im
Vergleich zum Deutschlandticket oftmals nicht mithalten. Das
istdasErgebniseinesADAC-Vergleichs,beidemdieTarifefürBus,
BahnundTramin25Großstädtenuntersuchtwurden.
Das Deutschlandticket, das bundesweit imNah- und Regional-

verkehr gültig ist, kostet aktuell monatlich 63 Euro. Im Durch-
schnitt kosten Monatstickets in den untersuchten Großstädten
103,33Euro.Die Preisebewegen sichzwischen71,40Euro inMün-
chenund140,50Euro inKölnundBonn.AlsGeltungsbereichwur-
de jeweils das innere Stadtgebiet gewählt. DieMonatstickets un-
terscheiden sich teilweise durch zusätzliche Leistungen: So sei
ein Monatsticket in München etwa übertragbar und es können
mehrere Kinder bis 14 Jahre
mitgenommenwerden.
Laut ADAC stiegen die Preise

indenvergangenenfünfJahren
über alle Ticketarten hinweg
um durchschnittlich 27 Pro-
zent – und liegen damit leicht
über der kumulierten Inflation
von 22 Prozent. Auch die Ein-
führung desD-Tickets vor rund
drei Jahren dürfte Einfluss auf
die Preisstruktur vieler Ver-
kehrsverbünde gehabt haben.
Mehrals14MillionenMenschen
nutzendasAbo.

IN KÜRZE

Attraktives Deutschlandticket

Ein Monatsticket ist in fast al-
len Verkehrsverbünden teu-
rer als das Deutschlandti-
cket. SVEN HOPPE, DPA

Dieses Dokument ist lizenziert für Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, uZ32948P.
Alle Rechte vorbehalten. © Münchner Merkur.  Download vom 19.03.2026 14:43 von https://www.wiso-net.de.


